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BtG: Seit 01.01.2008 gibt es einen ge-
setzlichen Anspruch auf das Persönli-
che Budget. Was ist eigentlich ein 
„Persönliches Budget“?  
Frau List: Das Persönliche Budget ist 
ein monatlicher Geldbetrag, der an 
die Betroffenen direkt ausbezahlt 
wird. Damit können sie mehr als bis-
her selbst bestimmen, welche Hilfe 
sie brauchen und wer sie leistet. Ziel 
ist ein selbstbestimmteres Leben für 
behinderte Menschen und größere 

Wahlfreiheit bei der Gestaltung ihrer 
Hilfen.  
BtG: Wer kann ein Persönliches Budget 
bekommen? 
Frau List: Menschen mit einer geistigen 
oder körperlichen Behinderung oder 
einer psychischen Erkrankung können 
das Persönliche Budget beantragen. Die 
Erkrankung oder Behinderung muss 
dabei schon mindestens 6 Monate be-
stehen.  
BtG: Wie bekommt man ein  Persönli-
ches Budget? 
Frau List: Um ein Budget zu erhalten, 
muss ein Antrag geschrieben werden. 
Den Antrag nimmt eine der folgenden 
Stellen entgegen:  

• Bezirk Mittelfranken 
• Agentur für Arbeit 
• Krankenkasse 
• Rentenversicherung 
• Jugendamt 
• Pflegekasse 
 
Diese Stellen bezeichnet man auch als 
„Kostenträger“, weil sie die Kosten für 
die Hilfe tragen.  

BtG: Wer berät bei Fragen zum Persön-
lichen Budget? 
Frau List: Die Beratung von Interessier-
ten und die Unterstützung bei der Be-
antragung sind meine Aufgaben bei der 
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• Persönliches Budget (S. 1-2) 

• SeniorenNetzwerke Nürnberg (S. 3-4) 

• Ihre Frage:  Was kann ich gegen un-
tätige Behörden unternehmen? (S.4) 

• Beratungsstelle für Menschen mit Schä-
del-Hirn-Verletzung in Nürnberg(S. 5) 

• Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. 
Vollmacht oder Betreuung (S.6-7) 

• Lexikon: Pfändungsschutzkonto (S. 7) 

• Adressen, Termine, Impressum (S.8) 
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Vollmacht oder Betreuung. Immer wie-
der ist diese Frage Inhalt von Bera-
tungsgesprächen und Vorträgen. In 
diesem Heft möchten wir Sie auf unse-
re Fachveranstaltung am 10.11.2010 
im Caritas-Pirckheimer-Haus hinwei-
sen, welche in diesem Jahr besonders 
die Schwierigkeiten, Risiken und Ge-
fahren einer Vollmacht zum Thema hat 
und geben Ihnen in einem Artikel ei-
nen Vorgeschmack zu dem schwieri-
gen Thema der richtigen Vorsorge. 

Das diesjährige Sommerfest für ehren-
amtliche Betreuer/-innen findet wieder 
auf dem Gelände des SkF in der Ley-
her Str. statt. Wir freuen uns auf ihr 
zahlreiches Erscheinen und hoffen auf 
ein schönes Sommerwetter. 

Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag 
von Ihnen in der BtG? Sicherlich ha-
ben Sie als ehrenamtliche/r Betreuer/-
innen viel Interessantes in Ihrem Eh-
renamt erlebt, von dem auch andere 
profitieren können, vielleicht auch 
manches Ärgerliche. Vielleicht haben 
Sie ein schönes Erlebnis zu erzählen, 
eine Erfahrung weiterzugeben, eine 
Anregung für die Praxis, eine drängen-
de Frage oder Ärger und Kritik. Wir 
würden diese Zeitung für ehrenamtli-
che Betreuer/-innen gerne auch mit 
Ihrer Sicht der Dinge bereichern. Wir 
freuen uns daher auf Beiträge von Ih-
nen, die sie uns gerne per Post oder 
per Mail zusenden dürfen. 

Der Betreuungsverein der Stadtmissi-
on Nürnberg e.V. ist in neue Räum-
lichkeiten umgezogen. Die neue Adres-
se finden Sie bei den Kontaktdaten auf 
der letzten Seite dieser Zeitung. 
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Stadtmission Nürnberg. Außerdem gebe 
ich Auskunft, welche Leistungen die 
Stadtmission Nürnberg für Budgetklien-
tinnen und -klienten selbst erbringt und 
bringe Interessierte und Mitarbeitende 
zusammen. In Nürnberg und Umgebung 
gibt es aber auch andere Anbieter, die 
Sie wegen ihrer Leistungen ebenfalls 
ansprechen können.  
Vom Gesetzgeber vorgesehen ist, dass 
auch die Kostenträger zum Persönli-
chen Budget beraten. Sie können sich 
also auch an die oben genannten Stel-
len mit Ihren Fragen wenden.  
BtG: Welche Hilfen kann man sich mit 
einem Persönlichen Budget einkaufen? 
Frau List: Diese Frage ist nicht leicht zu 
beantworten, weil die Hilfen sehr unter-
schiedlich sein können. An 2 Beispielen 
möchte ich Ihnen die Vielfalt verdeutli-
chen:   
Hubert K. – Budgetklient mit Depressio-
nen. Herr K. hat schon viele Hilfen aus-
probiert. Letztlich hat alles nicht richtig 
in seine Lebensumstände gepasst. Beim 
Persönlichen Budget ist das anders: 
Herr K. bekommt einmal pro Woche 
Besuch von einer Sozialpädagogin, die 
ihm hilft, seine Prioritäten zu setzen. 
Sie erstellt mit ihm einen Wochenplan, 
bespricht anstehende Termine beim 

Wohnungsamt und begleitet ihn zum 
Arzt, wenn er das möchte. Außerdem 
besucht er die Sozialpädagogin einmal 
pro Woche in ihrem Büro. Sie sprechen 
dann über Hubert K.s Erlebnisse und 
seine Ängste. Herr K.s nächstes Ziel ist 
die Teilnahme an einer Theatergruppe. 
Auch das wird mithilfe des Persönlichen 
Budgets möglich sein. Bei der Verwal-
tung des Budgets von 600 Euro pro 
Monat hilft ihm seine ehrenamtliche 
Betreuerin. So hat Herr K. immer einen 
Überblick, was noch an Geld für diesen 
Monat zur Verfügung steht. 
Lina F. – Querschnittsgelähmte Budget-
klientin. Frau F. hat ein Persönliches 
Budget in Höhe von mehreren tausend 
Euro im Monat zur Verfügung. Von die-
sem Geld beschäftigt sie 3 Assistenz-
kräfte, die sie abwechselnd tagsüber zu 
Terminen begleiten, ihr beim Einkaufen 
helfen und eigentlich immer zur Seite 
stehen, wenn Frau F. allein mit ihrem 
Rolli nicht weiterkäme. Lina F. schätzt 
es sehr, dass ihre Assistenzkräfte ihr 
zeitlich flexibel zur Verfügung stehen; 
gegenseitige Terminabsprachen funktio-
nieren gut.  
BtG: Wenn Klienten bei Ihnen nachfra-
gen tun sie dies aus eigenem Antrieb 

oder wird es zum Beispiel von einem 
Betreuer vorgeschlagen? 
Frau List: Das ist ganz unterschiedlich. 
Einige Klienten sind sehr gut informiert 
und kümmern sich um die Beantragung 
des Budgets ganz allein. Die weitaus 
größere Zahl möchte aber erst einmal 
wissen, was es mit dem Persönlichen 
Budget auf sich hat und wünscht sich 
Unterstützung beim Schreiben des An-
trages. Oft sind Betreuerinnen und Be-
treuer beteiligt, die sich ebenfalls erst 
einmal informieren möchten. Sinnvoll 
sind dann gemeinsame Gespräche mit 
Klient/in, Betreuer/in und eventuell An-
gehörigen – so wissen am Ende alle 
über das Thema Bescheid und können 
gemeinsam entscheiden, ob diese Hilfe 
die richtige ist.  

Kontaktinformation: 
Stadtmission Nürnberg e. V. 
Beratungsstelle Persönliches Budget 
Pirckheimer Straße 16a 
90408 Nürnberg 
 
Tel.: 0911 / 3505-172 
pb@stadtmission-nuernberg.de 
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Servicezentrum Nürnberg 
 Wallensteinstrasse 61-63 
90431 Nürnberg 
Tel.: 0911/600 6698-0. 
 
Mo.-Mi. 8:30 - 17:00 
Do.: 9:30 - 18:00 
Fr. 8:00 - 13:00 Uhr. 
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8 0% der Menschen antworten auf die 
Frage, wie sie im Alter am liebsten 

leben möchten: „In den gewohnten 
eigenen vier Wänden“, im Stadtteil, in 
dem man seit vielen Jahrzehnten ver-
wurzelt ist. Doch wenn im Alter die 
Kräfte geringer werden, sind die alltägli-
chen Anforderungen schwieriger zu be-
wältigen. Wenn die körperliche Mobili-
tät nachlässt, fällt es schwer oder ist 
ohne Hilfe kaum noch möglich, Aktivi-
täten außer Haus nachzugehen und 
soziale Kontakte zu pflegen. 

Gut  ist es, wenn man dann im Wohn-
quartier auf ein dichtes Netzwerk unter-
stützender Angebote bauen kann: eine 
übersichtliche Orientierung über Hilfen 

und Angebote im Stadtteil, einen ver-
trauten Ansprechpartner, der bei Fra-
gen hilft und an die richtige Stelle wei-
tervermittelt, , verlässliche soziale Kon-
takte, leicht erreichbare und bedürfnis-
gerechte Angebote für anregende und 
gesundheitsfördernde Aktivitäten, auf-
merksame und engagierte Menschen, 
die zur Seite stehen, einen auch einmal 
bei Aktivitäten außer Haus begleiten 
und dabei helfen, dass man am Leben 
im „Viertel“ weiterhin teilhaben kann. 
In Nürnberg tun sich deshalb das Seni-
orenamt, Wohlfahrtsverbände, Senio-
reneinrichtungen, Kirchengemeinden, 
Wohnungsunternehmen, Seniorenclubs 
und -tagesstätten, geriatrische Abtei-
lungen von Kliniken, ambulante Pflege-
dienste, Beratungsstellen, andere sozia-
le Organisationen sowie ehrenamtlich 
engagierte Menschen in einzelnen 
S t a d t t e i l en  z u s a m m en ,  u m 
„Seniorennetzwerke“ zu knüpfen.  Auch 
Apotheken, Physiotherapiepraxen und 
andere Anlaufstellen im Quartier sind 
teilweise beteiligt. In der Südstadt, in 
St. Johannis, St. Jobst  / Erlenstegen, in 
Wöhrd, der Gartenstadt, der Nordstadt, 

im Quartier um den Nordostbahnhof 
und in St. Leonhard / Schweinau konn-
ten inzwischen Seniorennetzwerke initi-
iert werden. 
Bei „Runden Tischen Seniorenarbeit“  
tauschen die Akteure der Seniorenar-
beit im Stadtteil ihre Erfahrungen aus, 
stimmen bestehende Angebote aufein-
ander ab, diskutieren, was im Stadtteil 
für alte Menschen noch nötig wäre, 
suchen nach gemeinsamen Lösungen 
und gestalten neue Angebote. Auch 
Menschen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren wollen, sind willkommen und 
beteiligen sich, etwa bei Hol- und Bring-
diensten oder als „Seniorenpaten“. So 
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Seniorennetzwerk 
St. Jobst/Erlenstegen 
c/o Evang.-luth. Diakonieverein St. 
Jobst e.V. 
Äußere Sulzbacher Str. 146 
90491 Nürnberg 
Antje Keller, Diakonin 
Tel: 0911/959 80 23 
Fax: 0911/959 80 10 
seniorennetzwerk.keller@st-jobst.de 

Seniorennetzwerk Gartenstadt 
c/o Arbeiterwohlfahrt KV Nürnberg e.V. 
Senioren-Servicebüro 
Finkenbrunn 33 
90469 Nürnberg 
Birgit Staib, Dipl. -Soz. Päd. (FH) 
Tel: 0911/217 88 76 
Fax: 0911/217 88 77 
Birgit.Staib@awo-nbg.de 

Seniorennetzwerk 
St. Johannis 
Kirschgartenstr. 70 
90419 Nürnberg 
Daniela Weber, Soziologin M.A., Dipl.-
Psychogerontologin 
Tel: 0911/373 10 490 
Fax: 0911/373 10 489 
Seniorennetzwerk.stjohannis@gmx.de 

Seniorennetzwerk Nordostbahnhof 
c/o Bürgertreff Nordostbahnhof BüNo 
Leipziger Str. 20 
90491 Nürnberg 
Helga Beßler, Sozialmanagerin 
Tel: 0911/519 27 77 
Fax: 0911/519 27 78 
quartiermanage-
ment@nordostbahnhof.de 

Seniorennetzwerk Wöhrd 
c/o Bayrisches Rotes Kreuz KV Nürn-
berg Stadt 
Nunnenbeckstr. 47 
90489 Nürnberg 
Doreen Degenkolbe, Dipl.-Soz. Päd. 
(FH) 
Tel: 0911/5301-183 
Fax:0911/5301-158 
doreen.degenkolbe@kvnuernberg-
stadt.brk.de 

Seniorennetzwerk Nordstadt 
c/o Diakoniestation Maxfeld-Wöhrd 
Heinrich - Schick - Haus 
Schmausengartenstr. 10 
90409 Nürnberg 
Thomas Gunzelmann, Dipl.-Psychologe 
Tel: 0911/231 67 44 
thomas.gunzelmann@ 
stadt.nuernberg.de 

Seniorennetzwerk Südstadt 
c/o Südstadtforum Service und Sozia-
les 
Siebenkeesstraße 4 
90459 Nürnberg 
Rut Wahrenburg, Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
Tel: 0911/81 00 97 83 
Fax:0911/81 00 97 21 
rut_wahrenburg@noa.nuernberg.de 

 
Seniorennetzwerk 
St. Leonhard / Schweinau 
c/o Mehrgenerationenhaus Schweinau 
Schweinauer Hauptstr. 31 
90441 Nürnberg 
Eva-Maria Pietzcker 
Tel: 0911 / 62 79 162 
pietzcker@iska-nuernberg.de 
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I n der Praxis haben Betreuer immer 
wieder damit zu kämpfen, dass die 

Verwaltung über den für den Betreuten 
eingelegten Widerspruch oder über An-
träge ohne hinreichenden Grund lange 
Zeit nicht entscheidet. Die Gesetze ge-
ben den Betreuern dann die Möglichkei-
ten der Untätigkeitsklage an die Hand. 
Die Untätigkeitsklage findet sich in der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), im 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) und in der 
Finanzgerichtsordnung (FGO). 

§ 75 VwGO gibt dem Betreuer die Mög-
lichkeit, wenn über einen Widerspruch 
oder über einen Antrag auf Vornahme 
eines Verwaltungsaktes ohne zureichen-
den Grund nicht in angemessener Frist 
sachlich entscheiden wurde, unmittel-
bar Klage zu erheben.  

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei 
Monaten seit der Einlegung des Wider-
spruchs oder seit dem Antrag auf Vornah-
me des Verwaltungsakts erhoben werden, 
außer wenn besondere Umstände des 
Falles eine kürzere Frist gebieten. Die 

Möglichkeit der Untätigkeitsklage dient 
ganz allgemein der Beschleunigung des 
Verwaltungsrechtsschutzes.  

Im Sozialrecht gilt § 88 SGG. Die Frist 
beträgt sechs Monate für den Bescheid 
und drei Monate für den Widerspruchs-
bescheid. Ein Vorverfahren in Form des 
Widerspruchsverfahrens entfällt. Die 
Untätigkeitsklage hat keine aufschieben-
de Wirkung.  

Liegt ein zureichender Grund vor, aus 
dem über den Widerspruch noch nicht 
entschieden oder der beantragte Ver-
waltungsakt noch nicht erlassen wurde, 
so setzt das Gericht das Verfahren bis 
zum Ablauf einer von ihm bestimmten 
Frist, die verlängert werden kann, aus. 
Wird dem Widerspruch innerhalb der 
vom Gericht gesetzten Frist stattgege-
ben oder der Verwaltungsakt innerhalb 
dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsa-
che für erledigt zu erklären.  

RA Dr. Andreas Scheulen 
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konnten bereits viele neue Angebote 
auf den Weg gebracht werden. 
Bei monatlichen Treffen können bei-
spielsweise nicht mehr mobile alte 
Menschen mit Unterstützung freiwilliger 
Helfer neue soziale Kontakte im Quar-
tier knüpfen. In „Stadtteilführern“ stel-
len sich die verschiedenen Einrichtun-
gen der Seniorenarbeit vor. An Informa-
tionsständen im Stadtteil, bei Informa-
tionsveranstaltungen oder gemeinsa-
men Sommer- und Herbstfesten lernt 
man die Ansprechpartner persönlich 
kennen. Mit Unterstützung der AOK 
Mittelfranken wurden Angebote zur 
Sturzvorsorge organisiert. Es sind offe-

ne Seniorengruppen entstanden, und 
es wurden Vortragsreihen, Lesungen, 
Beratungsangebote oder Besuche von 
Senioreneinrichtungen im Quartier or-
ganisiert. Heime öffnen sich in den 
Stadtteil hinein, wenn der Mittagstisch 
oder kulturelle Veranstaltungen von 
älteren Bewohnerinnen und Bewohnern 
aus der Nachbarschaft besucht werden 
können. In der Nordstadt planen ältere 
Bewohnerinnen mit Unterstützung des 
Netzwerks eine „Ideenwerkstatt“ zum 
Älterwerden. Gemeinsam mit dem Netz-
werk Demenz Nürnberg wurden in den 
Stadtteilen außerdem wohnungsnahe 
Betreuungsgruppen für Menschen mit 

einer Demenz und neue Entlastungsan-
gebote für ihre Angehörigen aufgebaut. 
So erweitert sich die Angebotsvielfalt, 
das Netzwerk der Hilfe für alte Men-
schen im Quartier wird gestärkt und 
bedarfsgerecht ausgebaut. 

Informationen und Kontakt: 
Amt für Senioren und Generationenfra-
gen – Seniorenamt 
Dr. Thomas Gunzelmann 
Königstorgraben 11 
90402 Nürnberg 
Telefon: 0911 – 231 6744  
Thomas.Gunzelmann@ 
stadt.nuernberg.de 
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T homas S. (48 Jahre alt) erlitt vor ei-
nigen Jahren bei der Gartenarbeit 

einen Herzinfarkt mit Herzstillstand. Bei 
der Reanimation kommt es zu einem 
Sauerstoffmangel, welcher zu einer 
Schädigung des Gehirnes führt. Was 
folgt sind langwierige Krankenhausauf-
enthalte in Akut – und Rehakliniken. 
Wieder zuhause ist Herr S. auf Pflege, 
ambulante Therapien und Unterstüt-
zung angewiesen. Seine Arbeit kann er 
behinderungsbedingt nicht mehr aus-
üben. Er wird dadurch zum 
„Frührentner“ (Erwerbsminderungs-
rente). 

Jedes Jahr erleiden über 200 000 Men-
schen in Deutschland einen Schlagan-
fall, dazu kommen Unfallopfer mit 
Schädel-Hirn-Trauma, Menschen mit 
Gehirntumor, Hirnschädigung durch 
Sauerstoffmangel oder entzündliche 
Erkrankungen des Gehirns. Etwa 1% der 
Bevölkerung in Deutschland lebt mit 
den  Folgen einer Hirnschädigung und 
ist plötzlich und unmittelbar konfron-
tiert mit weit reichenden Veränderun-
gen im körperlichen, psychischen und 
sozialen Bereich. Eine Vielzahl dieser 
Menschen ist durch die erlittene Schä-
digung auch nach der medizinischen 

Versorgung und Rehabilitation wie Tho-
mas S. viele Jahre, nicht selten auch 
lebenslang, auf Unterstützung angewie-
sen. Körperliche und kognitive Ein-
schränkungen, wie Restlähmungen oder 
Beeinträchtigung der Merk- und Kon-
zentrationsfähigkeit, aber auch Sprach 
und Wortfindungsstörungen sind mögli-
che Auswirkungen einer Hirnverletzung, 
die auch Thomas S. sehr zu schaffen 
machen. Zusätzlich wurden bei Herrn S. 
durch seine Behinderung auch die sozi-
alen Kontakte immer weniger. Das Inte-
resse des Bekanntenkreises ließ auf-
grund der eingeschränkten Möglichkei-
ten deutlich nach. Durch die Schädi-
gung des Gehirns hatte sich auch die 
Persönlichkeit von Herrn S. verändert. 
Er war antriebslos und brachte kaum 
noch Eigeninitiative auf, um sich nach 
draußen zu begeben. Die hinzukom-
menden psychischen Probleme, eine 
Depression, mussten eine Zeit lang me-
dikamentös behandelt werden.  
Hilfe bietet in solchen und ähnlichen 
Situationen die Beratungsstelle für 
Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzung 
in Nürnberg. Angesprochen sind in ers-
ter Linie Betroffene und Angehörige aus 
Mittelfranken. Die Beratungsstelle wird 
durch die Rummelsberger Dienste für 
Menschen mit Behinderung getragen 
und durch den Bezirk Mittelfranken so-
wie das Land Bayern gefördert.  Die 
Beratungsstelle ist für Nürnberg, Fürth 
und Erlangen mit den dazugehörigen 
Landkreisen und Schwabach/Roth zu-
ständig. Für den Westmittelfränkischen 
Raum gibt es eine weitere Beratungs-
stelle unter gleicher Trägerschaft mit 
Sitz in Ansbach. 
Die Beratungsstelle ist Ansprechpartner 
für Betroffene und Angehörige,  aber 
auch für Einrichtungen bzw. Betreuer,  
die mit dem Adressatenkreis der Bera-
tungsstelle zu tun haben. Das Hilfean-
gebot umfasst unter anderem Beratung 
in sozialrechtlichen und lebensprakti-
schen Fragen, Hilfe in Krisensituationen 

und Unterstützung bei der privaten und 
beruflichen Wiedereingliederung. Seit 
Oktober 2009 bietet die Beratungsstelle 
einen Gesprächskreis für Angehörige 
von Schädel- Hirn-Verletzten mit einem 
hirnorganischen Psychosyndrom an . 
Die Beratungen können nach Wunsch 
telefonisch, persönlich in der Bera-
tungsstelle und bei Bedarf auch zu Hau-
se oder in der Klinik stattfinden. Alle 
Angebote der Beratungsstelle sind für 
die Hilfesuchenden kostenfrei. 
Im Fall von Thomas S. konnte die Bera-
tungsstelle neben persönlichen Entlas-
tungsgesprächen auch durch Informati-
onen bei der Therapeutensuche und bei 
Fragen zur Pflegeversicherung helfen. 
Außerdem wurde Herrn S. der Kontakt  
zu einer Selbsthilfegruppe vermittelt, 
um ihm den Austausch mit ähnlich Be-
troffenen zu ermöglichen, und so einen 
Weg aus seiner Isolation zu ermögli-
chen. Nach einer durch die Beratungs-
stelle angeregten weiteren medizini-
schen Rehabilitationsmaßnahme konn-
te Herr S. im Anschluss eine neurobe-
rufliche Förder- und Übergangseinrich-
tung in Oberbayern besuchen, um dort 
mehr Selbständigkeit im Alltag zurück-
zugewinnen.  
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Die Beratungsstelle für Menschen mit 
Schädel-Hirn-Verletzung ist von Montag
-Donnerstag von 9.00-16.30 Uhr und 
Freitag von 9.00-14.00 Uhr in der Glo-
ckenhofstr.24-26, 90478 Nürnberg   
(Tel. 0911-2873974), erreichbar. Mitar-
beiter der Beratungsstelle sind Herr 
Geyer und Frau Frank. Beratungstermine 
finden nach Vereinbarung statt und sind 
auch außerhalb der genannten Zeiten 
möglich. E-mail: 

shv-beratung@rummelsberger.net  
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A m Mittwoch, den 10.11.2010, 14.00 
Uhr informiert der Arbeitskreis 

Betreuung auf einer großen Veranstal-
tung im Caritas Pirckheimer Haus über 
rechtliche Vertretung durch Betreuung 
oder Vollmacht. Diesmal wollen wir 
Betreuung und Vollmacht vergleichen 
und den Schwerpunkt auf die Gefahren 
einer Vollmacht richten. Damit soll das 
Bewusstsein der Bürger für Vorsorge-
überlegungen geschärft werden. 
Nach § 1896 BGB darf eine rechtliche 
Betreuung nicht eingerichtet werden, 
wenn die Angelegenheiten ebenso gut 
mit einer Vollmacht erledigt werden 
können. 
In den Medien kommen die rechtliche 
Betreuung und deren Protagonisten 
meist schlecht weg. „Damoklesschwert 
Betreuung“ oder „Achtung Betreuungs-
falle“, „Entmündigung durch Betreuung“ 
heißt es und die Alternative dazu sei die 
Ausstellung einer Vollmacht. 
Von Alternative kann aber nicht so ein-
fach gesprochen werden. Vollmacht ist 
eine andere Form der rechtlichen Ver-
tretung und jeder sollte genau überle-
gen, was für ihn die richtige Form ist. 
 
$�������/#�
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a) Eine 75 jährige Frau ruft ziemlich ver-
zweifelt an. Ihr Sohn ist vor fünf Jahren 
gestorben. Zur Schwiegertochter habe 
sie kein Vertrauen. Ihr Enkel ist 14. Sie 
habe den Artikel über Betreuungsfalle 

gelesen. Was soll sie machen als Vor-
sorge? 
b) Eine Frau teilt mit, ihre Mutter habe 
einen Schlaganfall erlitten und eine 
Vollmacht auf ihre weitere Tochter 
(Schwester der Anruferin) ausgestellt, 
bei der sie im Haus lebe. Mittlerweile 
kann die Mutter alles wieder selbst erle-
digen. Die Bevollmächtigte handelt 
trotzdem mit der Vollmacht. Vor allem 
habe man den Eindruck man bediene 
sich vom Konto der Mutter. Die Mutter 
könnte die Vollmacht für ungültig erklä-
ren, will aber keinen Streit. 
c) Nichte und Neffe einer alten Dame 
erhielten eine Vollmacht von ihrer rela-
tiv vermögenden Tante. Sie kümmerten 
sich um diese und organisierten eine 
„Hausdame“, welche Dinge des Alltags 
für sie gegen Bezahlung erledigt. Anruf 
dieser Dame: Frau Huber (Name geän-
dert) will den Kontakt zu den Verwand-
ten nicht mehr. Diese seien nur hinter 
ihrem Geld her. Mittlerweile habe Frau 
Huber eine notariell beurkundete Voll-
macht auf sie ausgestellt. Sie erledige 
jetzt alles. 
d) Die Betreuungsstelle erhält den Auf-
trag des Gerichts, für einen älteren 
Mann im Altenheim zu ermitteln, ob er 
eine Betreuung benötigt und wer diese 
machen soll. Der Mann hat einen Sohn, 
welchen er bevollmächtigte. In der no-
tarielle beurkundeten Vollmacht befrei-
te er diesen von den Auflagen des § 181 
BGB (Verbot von „Insich-Geschäften“). 

Dies erlaubte dem Sohn, welcher im 
Haus des Vaters wohnte, ihm dieses 
ohne Beteiligung Dritter, günstig abzu-
kaufen („auf das Erbe warten ging 
nicht“, da es mehrere Kinder gab). Dann 
wurde der Umzug ins Altenheim für den 
Vater organisiert und der Enkel zog in 
das Haus. 
e) Ein Mann hat seiner Tochter eine 
Vollmacht ausgestellt. Die Tochter sieht 
die Notwendigkeit für ihn zu handeln 
und handelt. Er sieht das ganz anders 
und verbietet ihr das Handeln. Sie hält 
ihn für Geschäftsunfähig und handelt 
trotzdem. 
 
Zu all diesen Fällen gäbe es im Rahmen 
einer Betreuung klare Vorgaben wie 
man die Dinge am Besten regelt. Die 
Vollmacht bedingt als einzige Vorgabe: 
Vertrauen. Kontrolle gibt es kaum. 
Ihre Betreuungsstelle (der Stadt Nürn-
berg) empfiehlt im Fall a): 
Schreiben Sie eine Betreuungsverfügung, 
dass die Schwiegertochter nicht bestellt 
werden darf und sie den Enkel vorschla-
gen, wenn er 18 ist. Seine Eignung und 
Bereitschaft würde dann noch geprüft 
werden und man würde sie zum gegebe-
nen Zeitpunkt noch einmal fragen.  
In den anderen Fällen ist nichts mehr zu 
empfehlen. Wäre eine Betreuung einge-
richtet worden, wäre  folgendes „anders 
gelaufen“: 
b) Spätestens alle sieben Jahre wird die 
Notwendigkeit einer Betreuung über-
prüft. Regen „Beteiligte“ die Überprü-
fung an, geschieht dies sofort. Auch 
eine „anonyme Mitteilung“ würde eine 
Überprüfung auslösen und die Betreu-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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ung würde sofort beendet, wenn die 
Betroffene in der Lage ist ihre Angele-
genheiten selbst zu regeln.  
c) Wäre eine Betreuung eingerichtet 
worden hätte man die Eignung der 
„Hausdame“ und nach § 1897 BGB zu-
nächst die  verwandtschaftlichen Bezie-
hungen geprüft. 
d) Eine Befreiung von den Auflagen des 
§ 181 gibt es bei einer Betreuung nor-
malerweise nicht. Der Rechtspfleger 
hätte das Geschäft genehmigen müssen 
und dies hätte er sicher nicht getan. 
e) Bei einer Vollmacht ist der Beginn 
schwer zu klären und kommt es zu un-
terschiedlichen Auffassungen über den 
Gemüts- oder Geisteszustand kann sie 
eigentlich kaum eingesetzt werden. Bei 
einer Betreuung erfolgt eine richterliche 
Anhörung, ärztliches Gutachten und 
meist eine Stellungnahme der Betreu-
ungsstelle. Gegen den freien Willen ei-
nes Betroffenen darf eine Betreuung 
nicht eingerichtet werden. Somit ist 
eine Betreuung „zu Unrecht“ praktisch 
unmöglich. 
Wir wollen mit dem Artikel nicht vor 
Vollmachten abschrecken. Sie sind gut 
geeignet zur rechtlichen Vertretungen in 
Vertrauensverhältnissen. Sie sind aber 
nicht geeignet um die Angst vor einer 
Betreuung zu nehmen. Gerade die kaum 
kontrollierte Vollmacht kann eben auch 
missbraucht werden. Beide Rechtsinsti-
tute bestehen gleichberechtigt neben-
einander und jeder Bürger sollte prüfen, 
welches für ihn das Passende ist.  

Franz Herrmann 

(Fortsetzung von Seite 6) 
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Stadt Nürnberg 
Betreuungsstelle  
Dietzstr. 4 
 90317 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 231 -  2174 
 franz.herrmann@stadt.nuernberg.de 
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A b dem 1. Juli 2010 wird es die Mög-
lichkeit geben bei den Banken ein 

Pfändungsschutzkonto (auch P-Konto 
genannt) einzurichten.  Es muss hierfür 
kein neues Konto eröffnet werden. Der 
Vermerk P-Konto kann auch auf einem 
bestehenden Girokonto eingerichtet 
werden, auf welchem dann der pfän-
dungsfreie Betrag im Falle einer Pfän-
dung geschützt ist. Der Schuldner kann 
über diesen Betrag in jedem Fall verfü-
gen. Ein P-Konto muss gesondert ein-
gerichtet werden, wobei jede Person 
nur ein P-Konto einrichten kann. Das 
normale Girokonto wird im Falle einer 
Pfändung nicht automatisch zum P-
Konto.   

Wird bei einem Schuldner eine Konto-
pfändung veranlasst, kann der Schuld-
ner auf einem P-Konto bis zur Höhe 
des monatlichen Pfändungsfreibetrages 
nach § 850c ZPO frei verfügen. Der 
pfändungsfreie Grundbetrag (zurzeit 
985,15 Euro) erhöht sich z.B. durch 
Unterhaltsverpflichtungen. Nach Vorla-
ge entsprechender Nachweise richtet 
das Geldinstitut den entsprechenden 
pfändungsfreien Verfügungsrahmen ein. 
Eine Kontosperrung findet nicht statt 
und wichtige Abbuchungen und Über-
weisungen können weiterhin erfolgen. 
Wird der pfändungsfreie Betrag in ei-
nem Monat einmal nicht aufgebraucht 
wird der Restbetrag in den Folgemonat 
übertragen. Im Folgemonat erhöht sich 
dann einmalig der Pfändungsfreie Be-
trag. Die gerichtliche Festsetzung des 

Pfändungsfreien Betrages ist nicht mehr 
nötig, wobei bei Besonderheiten des 
Einzelfalls weiterhin ein individuell hö-
herer Pfändungsschutz beim Vollstre-
ckungsgericht beantragt werden kann.  

Unabhängigkeit von der Art der Ein-
künfte: Während bei den bisherigen 
Regelungen bestimmte Einkommensar-
ten geschützt waren, gilt der Pfän-
dungsschutz nun unabhängig von der 
Art der Einkünfte und richtet sich nur 
nach dem zustehenden pfändungsfrei-
en Betrag. Somit sind auch Einnahmen 
aus selbstständiger Tätigkeit zukünftig 
bis zur Grenze des pfändungsfreien 
Betrages geschützt.  

Der bisherige Pfändungsschutz für Giro-
konten soll erhalten bleiben. Hat ein 
Schuldner allerdings ein P-Konto, dann 
gilt der Pfändungsschutz nur für dieses 
Guthaben. Das P-Konto ist in diesem 
Sinn vorrangig. 

Da jede natürliche Person nur ein P-
Konto einrichten darf, muss gegenüber 
dem Institut vertraglich versichert wer-
den, dass nur ein solches Konto ge-
führt wird. Das Kreditinstitut ist gesetz-
lich ermächtigt an die Schufa zu mel-
den, wenn ein P-Konto eingerichtet 
wird. Geldinstitute können wiederum 
bei der Schufa anfragen, ob bereits ein 
P-Konto besteht. 
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Arbeiterwohlfahrt Nürnberg, Karl-Bröger-Str. 9,  
90459 Nürnberg, Tel.: 0911 - 4506 - 0150,  
maria.seidnitzer@awo-nbg.de 

Caritas Nürnberg, Tucherstraße 15,  
90403 Nürnberg, Tel.: 0911 - 2354210, 
 birgit.saffer@caritas-nuernberg.de 

Leben in VERANTWORTUNG, Welserstraße 25, 90489 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 56 96 4 - 0, info@liv-nuernberg.de 

Lebenshilfe Nürnberg, Krelingstr. 41, 90408 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 58793-420, CzesnickP@lhnbg.de  

Sozialdienst katholischer Frauen, Leyher Str. 31-33, 90431 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 310 78 -18, andrea.krusche@skf-nuernberg.de 

Stadtmission Nürnberg, Krellerstraße 3, 90489 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 3 76 54-107,  gerhard.baunach@stadtmission-nuernberg.de 

Stadt Nürnberg, Betreuungsstelle, Dietzstr. 4, 90317 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 231 -  2174, franz.herrmann@stadt.nuernberg.de 
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06.07.10, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

06.07.10, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Alzheimer – Krankheitsverlauf und Unterstützungsmöglichkeiten 

03.08.2010, 18.00 –21.00 Uhr  
Leyherstr. 31/33, 90431 Nürnberg Sommerfest 

07.09.10, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

07.09.10, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Aufgaben eines Betreuers 

05.10.10, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

05.10.10, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Mein Betreuter ist verschuldet – Möglichkeiten der Schuldenregulierung 

23.10.2010, 9 - 16.00 Uhr, AWO thek der 
AWO Nürnberg, Karl-Bröger Str. 9, 90459 

Nürnberg  
Grundlagenschulung;  -Achtung Ortswechsel- 

02.11.10, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

02.11.10, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Fragen zum Mietrecht 

07.12.10, 15.30 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Infoveranstaltung zur Vorsorgevollmacht 

07.12.10, 18.00 Uhr, vdk, Rosenaustr. 4 Weihnachtsfeier 
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Empfänger: Stadtmission Nürberg e.V.  
Kto.   160 250 75 01   ·  BLZ :   520 604 10 
Evangelische Kreditgenossenschaft e.G. 
Verwendnungszweck:  Spende AK Betreuung Nürnberg  


